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Amtsblatt zur Kaibacher Zeitung Nr. 70.
Domicrstaa den 27.Män 1873.

Kundmachung.
Die Rinderpest ist, «>e es die Seuckencom-

N i . i« ^ ' ^ ? " ' " ^ Stadt Krmnb.ug
um «l!«!, 7 " ° " i ^ ' " ' durch kroatisches Bieh

zum Ausbruche gekommen. Sofo.t sind die streng.
st°n vetennarpolizeilichen Maßregeln mit Zuhilfe-
^ h n « w iMilitarassistenz zu? Abhaltung d«
We.teweiire.tung dieser Seuche eingeleitet worden

Hies wich hicmit mit dem Bedeuten , „ i

Anordnungen die k f ^ ^ . 5 vorgeschriebenen

UMW
WMZMZ

Laibach, am 26. März 1873.

Von der k. k. Landesregierung.
Der k.k. Landespräs ident :

7717 __ Auerßpe rg m. p.
(128) ~

^ < . ^r . 2125.

Laut ^ " ' ^ ' n a c h u n g .
"ums f". A ^ ^ ^ ? g l . ungarischen Ministe-
27- v. M ? ? H ^ " s t r i e und' Handel vom
^nigreich'e ,1«. ' ""^cht die Rinderpest im
^ " s in7^Ungarn auf den Pußten Zornicza,

^ " d a ?es Baww""° ^ ^ " der Gemeinde Kis
^ ^"domb A ^ ^ ? ° " " " ^ " bm Gemein-
Z ' ln^ r C mita?^ ^ . ' ^ ^ r d und Bata des
^ " s " Com t a ^ , " " l ^"' .?u^e Göboljaras des
C i t a t e n W ^ n s . ^ 's^ bie Seuche in den
Ü5" «ad Ei n b ^ Schmneg, Vesz-
^U"arg , lenburg ^nzl^ch erloschen. I n der
l " " Bezirkes M ^ ^ ' " " " ^ Dubrove des Oa.l-
^ ^ ^ l s t die Seuche ausqebrochen

Laut einer Mittheilung der lönigl. Landes-
regierung in Agram vom 15.'März l . I . , Z . 3737,
herrscht die Rinderpest noch in der l . k. Militär-
grenze, und zwar im Oguliner, Ototaner und ersten

, Banal-Regiment und gelangt dieselbe in neuerer
Zett nn Fiumaner Comitate und in neuester Zeit

, sogar un Agramer Schlachthause, wohin sie durch
,am Blehmarkte zu Groß-Gorica erkauftes Vieh
eingeschleppt wurde, zum Ausbruche.
< . 7 " ^ diesem Stande der Rinderpest in den
benachbarten Ländern wird jedermann entnehmen
rönnen, daß— so sehr auch die k. k. Landesregierung
den durch die Grenzsperre gehemmten Verkehr be-
oauert — sie noch immer' nicht in der Lage ist,
7 . . ° " " " b " kroatischen Grenze aufzuheben,
A n ^ " " ^ ^ ^ ^ " Elf ten Gefahr auszu.

Laibach, am 18. März 1873.

Von^er k. k. fandesregierunl, '« A r̂ain.
(637-1) Nr ' .^?.

Ed ic t.
Be. diesem Preisgerichte ist eine Officials^

stelle unt de.n Iahresgehalte von 600 f l . und
7 " ^rrnckungsrechte in die Gehaltsstufe von
700 ft. m Erledigung gekommen,

^:e Bewerber, welche auch die volle Kennt-
UlS beider Landessprachen in Wort und Schrift
nachzuweisen haben, wollen ihre gehörig belegten
Gesuche ,m vorschriftsmäßigen Dienstwege binnen
4 Wochen und rücksichtlich bis

b" diesem Präsidium einbringen.
Die vorgemerkten Militärbewerber haben ihre

Gesuche in Gemäßheit des Gesetzes vom 19ten
Apnl 1872, Z . 60 R. G. B l . , und Verordnung
vom 12. J u l i 1872, Z. 98 R. G. B l . , zu über-
reichen und die Bedingungen dei? tz l> des Patentes
vom 3. M a i 1853, Z. 81 R. 'G. B., nachzu-
weisen und sich der daselbst vorgesehenen Prüfunq
vorlauflg zu unterziehen.

K. k. Kreisgericht Nudolfswerth, am I I ten
März 1873.

(126—1)

Kundmachung.
Wegen definitiver Besetzung des Oberlehrer-

, Postens an der Volksschule zu Dornegg wird hie-
mit der Concurs ausgeschrieben. Die Gesuche sind
gehörig belegt bei dem Bezirksschulrathe in Adelsberg

b i s 15 . A p r i l
einzubringen.

Adelsberg, am 23. März 1873.

(130—1) Nr. 1729.

Concurs .
Der Posten eines Bezirkswundarztes in Kronau,

mit welchem derzeit eme jährliche Remuneration
aus der Bezirkskasse von 200 fl. verbunden ist,
wird hiemit ausgeschrieben.

Daraus Reflectierende haben ihre gehörig be-
legten Gesuche

b i s E n d e A p r i l
Hieramts zu überreichen.

Radmannsdorf, am 22. März 1873.
Der k. k. Bezirkshauptmann: Wurzbach.

(124) 3ir. 1622.

Kundmachung
a n a l l e G e m e i n d e n .

Laut Eröffnung des h. k. k. Ackerbauministe-
riums vom 26. Februar l. I . sind in den von
demselben errichteten drei Central-Saatschnlen zu
Monte Sermin, Görz und Rodil nachstehend be-
nannte Wald , dann Nutz-und Fruchtbällme ver-
fügbar, von welchen an die Gemeinden entsprechende
Partien gegen bloße Vergütung der Aushebungs',
Emballage- und Frachtspesen von der Baumschule
aus an den Bestimmungsort überlassen werden, als:

1. N a b e l h ö l z e r i m ganzen 3 3 6 . 9 0 0
Stück, und zwar zweijährige Schwarzföhren, zwei-
jährige Weißföhren, ein- und zweijährige Meer-
strandskiefer, zwei- und dreijährige Fichten, zwei«
und dreijährige Thujen;

2. L a u b h ö l z e r i m g a n z e n 1,258.600
Stück, und zwar einjährige feinblättrige Aka-
zien, einjähriger Bergahorn, einjähriger Spitzahorn,
ein- und zweijähriger eschenblättenger Ahorn, ein-
und zweijährige Blumeneschen, einjährige wilde
Kastanien, ein- und zweijährige Sommerlinden,
einjähriger Zirgelbäume, einjährige Gleditfcbia
(Christusdorn), ein. und zweijährige Katalpe, ein
und zweijährige Götterbämne, cm und zweijährige
syrische Eibisch, einjährige Uvim l i / ^ i - iw i i , ein-
jährige Iudasbä'ume.

3. Nutz« un 0 Fruchtba' ume i m g a n -
zen 14 5 .000 Stück, und zwar eiw und
zweijährige Birnbäume, ein- und zweijährige Kirsch-
bäume, einjährige Machaleb-Kirschcn, einjährige
Psirsichbäume, einjährige Mandelbäume, Maul-
beerbaum-Sämlinge (8 Monate alte).

Diesbezügliche Ansuchen sind
b i s Ende M ä r z 1 87:5

an die t. k. Statthalterei in Trieft zu richten.
Laibach, am 23. März 1873.

Vom krainischen fandeeausschujse.


